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 Veröffentlicht am 21.11.1951

Norm

ABGB §986 B2

Rechtssatz

Eine Wertsicherungsklausel, die durch eine Bindung an die Kurse einer ausländischen Börse ausgedrückt ist, ist für

jene Zeit, während deren an der betre6enden Börse für die inländische Währung kein o7zieller Kurs besteht, sondern

diese Geldzeichen nur privat gehandelt werden, unanwendbar (zu zahlen in Reichsmark auf der Basis o7zieller

Züricher Devise - in der Ns - Zeit).
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